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F. Verschiedenes.

I. Ladenschluss.

1. Aeht - Ulir - Ladenschluss.

Nachdem in dem gemäss der Bekanntmachung des Herrn Reichskanzlers
vom 25. Januar 1902 (R. G. Bl. S. 38) stattgehabten Verfahren eine Mehrheit
von zwei Dritteln der beteiligten Geschäftsinhaber für die Einführung desAcht-
Uhr -Ladenschlusses festgestellt worden ist, ordne ich auf Grund des § 139f der
Roichsgewerbeordnung nach Anhörung der Gemeindebehörde füi die Stadt¬
gemeinde Wiesbaden hierdurch an , dass vom I. März d. Js. ab die offenen Ver¬
kaufsstellen während des ganzen Jahres an allen Wochentagen auch zwischen
acht und nenn Uhr abends für den geschäftlichen Verkehr geschlossen seinmüssen.

Wiesbaden, den 6. Februar 1907.
Der Regierungs -Präsident.

In Vertretung gez. von Gizycki.

2. A u s n a h m e n.

Die Tage, an welchen ein Ladenschluss bis 9 Uhr abends zu erfolgen hat
und auf welche die Bestimmungen des § 139c der Reichsgewerbeordnung keine
Anwendung finden, sind folgende:

1. Die drei Samstage und ausserdem 5 Wochentage vor Weihnachten.
2. ein Wochentag vor Neujahr,
3. drei Wochentage vor Ostern , darunter der Gründonnerstag,
4. drei Wochentage vor Pfingsten.
Für die Zigan-en-Spezialgeschäfte werden Ausnahmetage bis 10 abends

.nicht  zugelassen.
Die Bekanntmachung vom 25. Februar d. J ., betreffend vorläufige

Festsetzung der Ausnahmetage — wird hiermit aufgehoben, ebenso verlieren
die in der Bekanntmachung vom 28. September 1900 enthaltenen Bestimmungen,
soweit sie sich auf die Ausnahmetage und die Mindestruhezeit beziehen, hiermit
ihre Gültigkeit.

Wiesbaden,  den 12. Juli 1907.
Der Polizei-Präsident : v. Scheiuk.

II. Dienstboten.

1. Aus der Gesinde Ordnung.

§ 2. Der Dienstvertrag , wodurch die wechselseitigen Rechte und Ver¬
bindlichkeiten der Dienstherrschaft und des Gesindes bestimmt werden , be¬
steht. in freier Gehereinkunft , zur Leistung erlaubter häuslicher und wirtschaft¬
licher oder Gewerbe-Arbeiten von der einen , und zu einer bestimmten Be¬
lohnung solcher Dienste von der anderen Seite , auf einen bestimmten Zeit¬
raum . Es bleibt sonach beiden Teileil freigestellt , die Bedingungen des ab
zuschliessenden Dienstvertrags nach Gutfinden unter sich zu verabreden , nach
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welcher besonderen Uebereinkunft die Rechtsverhältnisse beider Teile zunächst
zu beurteilen sind ; in allen Fällen aber , wo solche bespndere Bedingungen
nicht verabredet worden sind , treten die Bestimmungen des Edikts vom
15. Mai 1819, die Dienstverhältnisse des Gesindes betr ., soweit sie nicht durch
die spätere Gesetzgebung eine Aenderung erfahren haben , über das gegenseitige
Rechtsverhältnis ein . Dieselben sind bei der Kgl . Polizeidirektion einzusehen.

2 . Kranke u versi  c h e r u n g.

a Dienstboten -Abonnement im Städtischen Krankenhaus.

§ 1. Das Abonnement hat zum Zweck , der Dienstherrschaft dm
Krankenpflege der Dienstboten in der Art zu erleichtern , dass dieselben in
Krankheitsfällen in das hiesige städtische Krankenhaus aufgenommen werden,
um daselbst die sonst der Dienstherrschaft gesetzlich obliegende , sechswöchent¬
liche , unentgeltliche vollständige Krankenpflege , einschliesslich der ärztlichen
und chirurgischen Behandlung und Verabreichung der erforderlichen Arznei¬
mittel zu erhalten.

.' $ 2 . Der hierzu erforderliche Fonds wird dadurch gebildet , dass jeder
Dienstherr , welcher dem Abonnement beitreten will , für jeden Dienstboten
anf welchen sich der Beitrag erstrecken soll , jährlich 10 Mark pränumerando
an die Krankenhauskasse entrichtet.

§ 3 . Die Anspruchnahme der Verpflegung im Krankenhaus beschränkt
sich für jede Dienstherrschaft nur auf 42 Page im Jahre . Wenn daher ein
Dienstbote auf das Abonnement hin eine Zeit lang verpflegt worden ist , so
kann der Dienstherr bei weiteren Krankheitsfällen dieses oder eines an dessen
Stellen neu eintretenden Dienstboten im Laufe desselben Jahres nur noch freie
Aufnahme für die Zeit verlangen , welche von den 42 Tagen übrig ist.

§ ö . Für den Transport wegunfertiger Kranke nach dem Krankenhaus
eventl . nach dem Eichberg oder einer sonstigen Anstalt , sowie für die Be¬
erdigungskosten haben die Abonnenten selbst Sorge zu tragen

§ 6 . Der Abonnent muss bei dem Eintritt in das Abonnement genau
angeben , ob er für einen Knecht , eine Magd , einen Diener oder eine Haus¬
hälterin etc . abonniert , oder für wie viele mit Namen zu nennende Personen,
im Falle der Abonnent mehr Dienstboten hält , als wofür er abonnieren will.

tz 9 . Der Eintritt in das Abonnement ist zu jeder Zeit zulässig : das¬
selbe endigt mit dem Ablauf des Kalenderjahres . Bereits erkrankte Personen
können nicht in das Abonnement eintreten . Das Abonnement findet nur auf
Erkrankungen Anwendung , welche vom 15. Tage nach erfolgten » Eintritt
verkommen.

H 10. Bei der Aufnahme in das Krankenhaus hat der betreffende Dienst
bote die letzte Quittung der Dienstherrschaft mitzubringen.

Anmerkung.  Zur ambulanten Behandlung der abonnierten Dienst¬
boten findet eine Sprechstunde täglich von 12— I Uhr , mit Ausnahme de»
Sonntage , im städtischen Krankenhause statt.

Freie Arzneimittel werden nicht gewährt.
Es wird ausdrücklich darauf liingewieseu , dass die Herrschaft verpflichtet

ist , denjNamen der zu versichernden Person anzugebe * . sobald mehrere Dienst¬
boten beschäftigt werden und nur eifl Abonnement für einen Dienstboten ein
gegangen werden soll . Auch ist bei jedem Personalwechsel der Name derjenigen
Person anzugeben , die eventl . auf Grund des Abonnements verpflegt werde»
soll . Die Namens -An - und Ummeldung ist nicht notwendig , wenn nur ein
Dienstbote baschäftigt wird . Stellt sich bei der Aufnahme eines erkrankten
Dienstboten in das Krankenhaus heraus , dass mehrere Dienstboten bei derselben
Herrschaft beschäftigt sind , während nur eine Person versichert und der Name
derselben nicht angegeben ist . so kann die \ erpflegung auf Grund des
Abonnements nicht erfolgen oder es sind hierfür pro Kopf und lag der Ver¬
pflegung 2,25 Mark zu zahlen.

Wiesbaden,  den 18. Dezember 1900.
Städtisches Krankenhaus.

Drucksachen aller Art liefern in eleganter Ausführung und zu massigen Preisen
Carl Schnegelberger Si Cie .. Buchdruckerei und Verlag . Wiesbaden , IDarktstrasse 2*



1021)

b. Dienstboten -Abonnement der Paulinenstiftung.
Die Aufnahmebedingungen etc . sind im Wesentlichen die gleichen wie

im Städtischen Krankenhause (s. oben ). Abonnementsbetrag 10 Mark.
Unentgeltliche ambulante Behandlung.
1. ln der Sprechstunde im Paulinenstift (Wochentags 10—12 Uhr ) durch

den Anstaltsarzt.
2 . Für Augenkranke : Dr . Mertens , Poliklinik , Helenenstr . 19 (Wochen¬

tags 9 - 10 Uhr ).
-> Für Käsen - und Ohrenkranke : Dr . Pröbsting . Rösslerstra .ssc 3

(Wochentags 9 ‘/a—10 Uhr ).

III . Schornstein-Reinigung.
1. Tarif.

Auf ( »rund des tz 77 der <lewerbeordnung vom 21. Juni 1869 (Bundes¬
gesetzblatt Seite 245) werden für die Schornsteinfeger des Polizeibezirks der
Stadtgemeinde Wiesbaden in Uebereinstiinmung mit der Gemeindebehörde unter
Aufhebung des § 16 und des zweiten Satzes des § 17 der vormals Herzogi
Nass . Landesregierung vom 8. November 1854 (Verordnungsblatt Seite 240)
folgende Taxen festgesetzt , und zwar hat vom 1. April 1875 an der Kaminfeger
an Gebühren zu beanspruchen:

1. Für das Reinigen eines einstöckigen weiten oder Steigschornstein .-
10 l ’fg. : für das Reinigen eines zweistöckigen Steigschornsteines 15 Pfg . und
für jedes Stockwerk weitere 5 Pfg . mehr , wobei bemerkt wird , dass bei Küchen¬
schornsteinen das Stockwerk , in welchem sich die Küche befindet , als besonderer
Stock gerechnet wird , das Dachgeschoss aber nur dann , wenn von dem letzteren
aus der Schornstein Benutzung findet;

2 . für das Reinigen eines zu einer Dachwohnung gehörigen besonderen
Steigschornsteines , welcher als einstöckig berechnet wird , ebenfalls 10 Pfg . ;

3. wenn aber ein mehrstöckiger weiter Schornstein mehrere Einsteige-
öffnungen hat , für jedes Einsteigen 10 Pfg . ;

4. für das Reinigen eines engen sogenannten russischen Kamins vom
Flugrusse mittelst Besen und Kugel , gleichviel wie hoch dasselbe ist und durch
wieviel Stockwerke dasselbe geht , 15 Pfg . ;

5. für das Ansbrennen eines russischen Kamins , ohne Rücksicht auf
dessen Höhe , mit Einschluss der unmittelbar darauf vorzunehmenden gewöhn¬
lichen Reinigung , 50 Pfg . ;

6. Für das Reinigen eines Bäckerschornsteins , und zwar eines einstöckigen
20 Pfg , eines zweistöckigen 30 I’.g ., eines dreistöckigen 40 Pfg .. eines vier¬
mal mehrstöckigen 50 Pfg . ;

7. die Vergütung für das Reinigen von Fabrikschornsteinen bleibt zu¬
nächst der llehereinkunft der Beteiligten Vorbehalten , wird eine solche nicht
erreicht , so unterliegt sie der Feststellung der Königlichen Poiizeidirektion.
Sie soll nicht weniger als I Mk . 50 Pfg . und nicht mehr als 3 Mark betragen ;

8. worden die Dienstleistungen des Kaminfegers ausser der regelmässigen
Fegperiode oder abweichend von der angesagten Zeit in Anspruch genommen,
so sind ausser den nebengenannten Taxen noch 25 Pfg . Extragebühr zu ent¬
richten.

W i eg baden . den I . April 1875.
Die Königliche Polizeidirektion.

Anm : Das Reinigen der sogen , russ . Kamine hat alle 8 Wochen , dasjenige der
Kamine von Zentralheizungen in kürzeren Zwischenräumen zu geschehen.
Die Bestimmung des § 19 der Instruktion für die Kaminfeger vom 8. Nov.

1854 wird hiermit aufgehone ». Die Gebühren für das Reinigen der Schorn¬
steine im Stadtkreise Wiesbaden sind von jetzt ab von den Hauseigentümern
und in deren Behinderung von den Hausverwaltern zu entrichten.

Wiesbaden,  den 28 . April 1891.
Königl . Polizei -Direktion
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IV. Behandlung aufgefundener Luftballons.
Benachrichtigung und Anleitung über die Behandlung vyn Luftballons oder
Drachen und zugehörigen Apparaten , welche im Kreise Wiesbaden (Stadt)

aufgefunden werden.
Zum Zwecke wissenschaftlicher Erforschung der höheren Luftschichten

lässt man kleinere oder grössere mit Gas gefüllte Luftballons steigen , oder
auch Drachen vom Winde emporheben, welche Instrumente tragen , die selbst¬
tätige Aufzeichnungen über die Temperatur , die Feuchtigkeit , die Windstärke
u, s w. ausführen . Da diese Ballons u. s. w. zu klein sind, um Menschen
tragen zu können, so wird vorausgesetzt , dass sie —, von verständigen Leuten
gefunden , in zweckmässiger Weise behandelt und aufbewahrt und schliesslich
an den Eigentümer zurückgeschickt werden.

Zu diesem Zwecke seien folgende Vorschriften gegeben , von deren strenger
Befolgung nicht nur der Wert der Aufzeichnungen , sondern auch die Höhe der
an den Finder zu zahlenden Belohnung abhängt.

1. Die Ballons sind mit entzündlichem Gase, Wasserstoff oder Leuchtgas
gefüllt und müssen deshalb fern vom Feuer gehalten werden. Besteht die
Hülle derselben aus Papier , so zerreisse man sie, um das Gas entweichen zu
lassen . Bei Stoff- oder Gummihüllen binde man den Ballon auf , richte die
Oeffnung nach oben und entleere das Gas durch drücken , ohne den Stoff viel
zu zerren oder zu reiben ; danach wickle man ihn glatt zusammen.

Wird ein Ballon bemerkt , der noch in der Luft fliegt , so gehe man ihm
nach und suche zunächst den an ihm hängenden Apparat aufzufinden, der in
einein Kästchen oder Körbchen steckt , und ihn vor Beschädigungen zu sichern.
Besonders vermeide man, den Apparat hart anzufassen oder mit den Fingern
in ihn hineinzugreifen . Ehe man ihn abschneidet , sichere man den Ballon gegen
das Davonfliegen, indem man ihn irgendwo festbindet , bis sein Gas entleert ist.

Gummiballons , welche meist einen Durchmesser von 1 bis 2 m haben,
pflegen in der Höhe zu platzen und lassen dann den Apparat mittels eines
Fallschirmes zur Erde niedersinken ; gewöhnlich bedeckt dieser den Apparat oder
er hängt in einem Baumo fest, während der Apparat unter ihm hängt , oder am
Erdboden liegt . Bei dem herunterholen ist vor allen Dingen ein Herabstürzen
des Apparates zn vermeiden.

Der Apparat ist nunmehr unter Vermeidung aller unnötigen Erschüt¬
terungen in einem trockenen , nicht zu warmen Baum aufzubewahren , bis er
entweder abgeholt wird, oder bis eine für seinen Rücktransport mit der Bost
bestimmte Kiste eintrifft , in welcher sich nähere Anweisungen sowie Frage¬
bogen befinden , der tunlichst genau auszufüllen ist.

An dem Ballon oder am Apparate findet man einen Briefumschlag , der
die Adresse enthält , an welche sobald als irgend möglich unter genauer Angabe
der Nummer des Apparates , des Namens und Wohnortes des Finders , sowie des
nächsten Postamtes eine telegraphische Depesche abzusehicken ist.

Der Finder , respektive der Ablieferer des Apparates erhält eine Belohnung
von 5 Mk., in besonderen Fällen , wenn die Bergung besonders schwierig oder
zeitraubend war. aber mehr . Ausserdem werden alle notwendigen Auslagen
zurückerstattet, . Im Falle einer mutwilligen Beschädigung eines Apparates oder
eines Versuches , den Schutzkasten an irgend einer Stelle zu öffnen, wird nicht
nur keine Belohnung gezahlt , sondern auch noch ein Verfahren wegen Sach
beschädigung eingeleitet werden.

Die Ballons, Apparate and alles Zubehör sind „fiskalisches Eigentum “.
2. Die zu demselben Zwecke benutzten Drachen haben meist die Gestalt

eines viereckigen , offenen, aus Holz- oder Metallstäben bestehenden Kastens,
der teilweise mit Stoff bekleidet ist.

Da die Drachen mittels eines dünnen Stahldrahtes emporgelassen werden,
kommt es gelegentlich vor, das*; ein kürzeres oder längeres Stück solchen
Drahtes an einem Drachen hängt . Befinden sich in der Nähe elektrische
Strassen bahnen mit oberirdischer Stromzuleitung and liegt die Möglichkeit vor,

Uisitcn-. Verlobung;- u. öratulationskartenetc. empfehlen in eleganter Ausführung
Carl Scbnegelberger$ Cie., Buchdruckerei und Verlag, Wiesbaden, Marktstrasse rn



(lass der Drachendraht mit dem elektrischen Starkstrom -Draht in Berührung
kommt , so ist jedes Ergreifen des orsteren mit blossen Händen oder Berühren
mit unbedeckten Körperteilen sorgfältig zu vermeiden , man wickle deshalb ein
dickes trockenes Tuch um die Hände , ehe man den Draht, angreift.

Ist der Drachen bei starkem Winde noch in schneller Bewegung , so
versuche man mit aller Vorsicht , den nachsohleifenden Draht schnell um einen
festen Pfahl oder einen Bauin umzuschlingen . Dasselbe gilt auch für einen
Ballon, welcher eine Leine oder ein Kabelstück nachschleift.

In dem Falle, dass sich Streitigkeiten über den Anspruch auf die Be¬
lohnung oder aus anderen Gründen ergeben , wird die Königliche Polizei-
Direktion hierüber e tscheiden.

Das Publikum wird ersucht , der sachge »nässen Ausführung obiger Vor¬
schriften die tunlichste Förderung und Unterstützung zu teil werden zu lassen
und ganz besonders dabei mitzuwirken , dass diese wichtigen und von allen
Kulturnationen betriebenen Experimente von Erfolg begleitet werden.

Wiesbaden,  den 2 Januar 1907.
Der Polizei Präsident:

v. Sc I»en c k.

V. Vogelschutz-Gesetz.
Vom 30 Mai 1908

$ 1. Das Zerstören und das Aushebeu von Nestern oder Brutstätten der
Vögel, das Zerstören und Ausnehmen von Eiern, das Ausnehmen und Töten von
Jungen ist verboten.

Desgleichen ist der Ankauf , der Verkauf , die An- und Verkaufsvermitt¬
lung , das Feilbieten , die Ein-, Aus- und Durchfuhr und der Transport , der
Nestei', Eier und Brut der in Europa einheimischen Vogelarten untersagt.

Dem Eigentümer und dem Nutzungsberechtigten und deren Beauftragten
steht jedoch frei, Nester , welche Vögel in oder an den Wohnhäusern oder
anderen Gebäuden und im Innern von Hofräumen gebaut haben , zu zerstören.

Auch findet das Verbot keine Anwendung auf das Einsammeln, den An¬
kauf . Verkauf , die An- und Verkaufs Vermittelung, das Feilbieten , die Ein-, Aus-
und Durchfuhr und der Transport der Eier von Möven und lvibitzen , soweit
es nicht durch Landesgesetz oder durch landespolizeiliche Anordnung auf die
Eier dieser Vögel für bestimmte Orte oder für bestimmte Zeiten ausgedehnt wird.

§ 2. Vei boten ist ferner:
a) jede Art des Fangens von Vögeln, solange der Boden mit Schnee

bedeckt ist;
b) das Fangen von Vögln mittels Leimek und Schlingen ;
c) das Fangen und die Erlegung von Vögeln zur Nachtzeit mit, Netzen

oder Waffen; als Nachtzeit gilt der Zeitraum , welcher eine Stunde
nach Sonnenuntergang beginnt und eine Stunde vor Sonnenaufgang
endet;

d) das Fangen von Vögeln mit Anwendung von Körnern oder anderen
Futterstoffen , denen betäubende oder giftige Bestandteile beigemischt
sind, oder unter Anwendung geblendeter Lockvögel;

e) das Fangen von Vögeln mittels Fallkäfigen und Fallkästen , Reusen,
grosser Schlag- und Zugnetze , sowie mittels beweglicher und trag¬
barer . auf dem Boden oder quer über das Feld , das Niederholz , das
Rohr oder den Weg gespannter Netze.

Der Bundesrat ist ermächtigt , auch bestimmte andere Arten des Fangen»,
sowie das Fangen mit Vorkehrungen , welche eine Massenvertilgung von Vögeln
ermöglichen, zu verbieten . .
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§ 3. In der Zeit vom 1. März bis 1. Oktober ist das Fangen und die Er-
legnng von Vögeln, sowie der Ankauf , der Verkauf und das Feilbieten , die
Vermittelung eines hiernach verbotenen An- und Verkaufs , die Ein-, Aus- und
Durchfuhr von lebenden sowie toten Vögeln der in Europa feinheimischenArten
überhaupt , ebenso der Transport solcher Vögel zu Handelszwecken untersagt.

Dieses Verbot erstreckt sich für Meisen, Kleiber und Baumläufer auf das
ganze Jahr.

Der Bundesrat ist ermächtigt , das Fangen und die Erlegung bestimmter
Vogelarten , sowie das Feilbieten und den Verkauf derselben auch ausserhalb
des in Abs. 1 bestimmten Zeitraums allgemein oder für gewisse Zeiten oder
Bezirke zu untersagen

§ 4. Dem Fangen im Sinne dieses Gesetzes wird jedes Nachstellen zum
Zwecke des Fangens oder Tötens von Vögeln, insbesondere das Aufstellen von
Netzen , Schlingen, Leimruten oder anderen Fangvorrichtungen gleichgeachtet.

S 5. Vögel, welche dem jagdbaren Feder- und Haarwild und dessen Brut
und Jungen , sowie Fischen und deren Brut nachstellen , dürfen nach Mas-gabe
der landesgesetzlichen Bestimmungen über Jagd und Fischerei von den Jagd¬
oder Fischereiberechtigten und deren Beauftragten getötet werden.

Wenn Vögel in Weinbergen , Gärten , bestellten Feldern , Baumptian-
zungen , Saatkämpen und Schonungen Schaden anrichten , können die von den
Landesregierungen bezeiehneten behörden den Eigentümern und Nutzungs¬
berechtigten der Grundstücke und deren Beauftragten oder öffentlichen Schutz-
beamten (Forst - und Feldhütern , Flursehützen u. s. w.), soweit dies zur An¬
wendung dieses Schadens notwendig ist, das Töten solcher Vögel mit Feuerwaffen
innerhalb der betroffenen Oertlichkeiten auch während der im § 3, Abs . 1 be¬
zeichn eten Frist gestatten . Das Feilbieten und der Verkauf der auf Grund
solcher Erlaubnis erlegten Vögel sind unzulässig.

Ebenso können die im Abs . 2 bezeiehneten Behörden einzelne Ausnahmen
machen von den Bestimmungen in §§ 1 bis 3 dieses Gesetzes zu wissenschaft¬
lichen oder Lehrzwecken , zur Wiederbevölkerung mit einzelnen Vogelarten,
sowie für Stubenvögel für eine bestimmte Zeit und für bestimmte Oertlichkeiten
bewilligen.

Der Bundesrat bestimmt die näheren Voraussetzungen , unter welchen die
im Abs. 2 und 3 bezeiehneten Ausnahmen statthaft sein sollen.

Von der Vorschrift unter ß 2a kann der Bundesrat für bestimmte Bezirke
eine allgemeine Ausnahme gestatten.

§ ti. Zuwiderhandlungen gegen die Bestimmungen dieses Gesetzes oder
gegen die von dom Bundesrat auf Grund derselben erlassenen Anordnungen
werden mit Geldstrafe bis zu einhundertundfünfzig Mark oder mit Haft bestraft.

Der gleichen Strafe unterliegt , wer es unterlässt , Kinder oder andere
unter seiner Gewalt stehende Personen , welche seiner Aufsicht untergeben sind
und zu seiner Hausgenossenschaft gehören , von der Uebertretung dieser \ Ur¬
schriften abzuhalten.

§ 7. Neben der Geldstrafe oder der Haft kann auf die Einziehung der
verbotswidrig in Besitz genommenen, feilgebotenen oder verkauften Vögel,
Nester , Eier , sowie auf Einziehung der Werkzeuge erkannt werden, welche zum
Fangen oder Töten der Vögel, zum Zerstören oder Ausheben der Nester , Brut¬
stätten oder Eier gebraucht oder bestimmt waren , ohne Unterschied , ob die
einzuziehenden Gegenstände dem Verurteilten gehören oder nicht.

Ist die Verfolgung oder Verurteilung einer bestimmten Person nicht aus¬
führbar , so können die im vorstehenden Absätze bezeiehneten Massnahmen
selbständig erkannt werden.

Druck von Uerlagswerken, Katalogen, Broschüren, Jahresberichten etc. übernehmen
dar) Scbnegelberger& ßie., Buebdruckerei und Verlag, Wiesbaden. Marktstrasse rt



1024

tz 8, Die Bestimmungen dieses Gesetzes finden keine Anwendung:
a) auf das im Privateigentum befindliche Federvieh:
b) auf die nach Massgabe der Landesgesetze jagdbaren Vögel;
<•) auf die im nachstehenden Verzeichnis aufgeftihren Vogelarten:

Tagraubvögel mit Ausnahme der Turmfalken , Schreiadler , Seeadler,
Bussarde und Gabelweihen , (rote Milane ), Uhus, Würger , (Neuntöter ),
Sperlinge (Haus - und Feldsperlinge ), Babenartige Vögel (Rabenkrähen,
Nebelkrähen, Saatkrähen , Elstern, Eichelhäher ), Wildtauben (Ringel¬
tauben , Hohltauben , Turteltauben ), Wasserhühner (Rohr- und Bless-
hühner ), Reiher ( eigentliche Reiher , Nachtreiher oder Rohrdommeln),
Säger (Sägetaucher , Tauchergänse ), alle nicht im Binnenlande brütenden
Möven, Kormorane , Taucher (Eistaucher und Haubentaucher ), jedoch
gilt auch für die vorstehend unter a, b , c bezeichneten Vögel das
Verbot des Fangens mittels Schlingen.

tz 9. Die landesrechtlichen Bestimmungen, welche zum Schutze der Vögel
weitergehende Verbote enthalten , bleiben unberührt . Die auf Grund derselben
zu erkennenden Strafen dürfen jedoch den Höchstbetrag der in diesem Gesetz
»ngedrohten Strafen nicht tibersteigen.

Wird mit dem Bemerken veröffentlicht , dass das Gesetz am 1. ds. Mts.
in Kraft getreten ist.

Wiesbaden,  den 26. September 1908.
Der Polizei -Präsident:

v. Beben ek.
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